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A. Wunsch nach Berücksichtigung  
jugendtypischer Besonderheiten im Strafrecht

Auf dem Pausenhof einer Schule kam es zu einer Knutscherei zwischen 
dem dreizehn Jahre alten Andreas und der vierzehnjährigen Julia. Die beiden 
führten eine einvernehmliche intime Beziehung. Am Tag darauf hatte Andreas 
seinen vierzehnten Geburtstag und kaufte sich zur Feier des Tages ein Eis in 
einer Eisdiele. Dabei erreichte er eine Fußgängerbrücke, die über eine Bun-
desstraße führt. „Dort fasste er den Plan, Steine auf die unter der Brücke 
hindurch fahrenden Autos zu werfen, um bei dem Aufprall der Steine auf den 
Autos laute Knallgeräusche zu hören. Darüber, dass eine solche Aktion Leib 
und Leben der Insassen gefährden könnte, machte [er] […] sich keine Ge-
danken, wenngleich er früher schon einmal im Radio gehört hatte, dass es in 
Zusammenhang mit Steinewürfen auf Autos zu teils dramatischen Unfällen 
kommen kann.“1 Andreas setzte seinen Plan um und warf gezielt mit Steinen 
auf einzelne Autos. Jedoch verfehlte er die Fahrzeuge knapp. Keiner der In-
sassen wurde an Leib oder Leben verletzt.2

Hat sich Julia tatsächlich des sexuellen Missbrauchs von Kindern gem. 
§ 176 Abs. 1 StGB i. V. m. § 2 Abs. 2 JGG strafbar gemacht? Und ist in 
Andreas Verhalten wirklich ein versuchter heimtückischer Mord mit gemein-
gefährlichen Mitteln nach §§ 211, 22, 23 Abs. 1 StGB i. V. m. § 2 Abs. 2 JGG 
zu sehen?

§ 2 Abs. 2 JGG verzahnt das Erwachsenen- und Jugendstrafrecht derart, 
dass die allgemeinen Vorschriften immer dann gelten, wenn im spezielleren3 
JGG nichts anderes bestimmt ist. Unter dem Begriff der allgemeinen Vor-
schriften sind dabei solche Normen im strafrechtlichen Kontext zu verstehen, 
die unabhängig vom Alter des Täters gelten.4 Das JGG enthält für das mate-
rielle und prozessuale Strafrecht keine erschöpfende Regelung. Hinsichtlich 
des materiellen Strafrechts modifiziert das JGG insbesondere die Rechtsfol-

1  LG Bonn, Urteil vom 26.04.2016  – 28 KLs  – 920 Js 860/15  – 11/15  –, Rn. 9, 
juris. 

2  Selbst konstruierter Fall angelehnt an LG Bonn, Urteil vom 26.04.2016 – 28 KLs – 
920 Js 860/15 – 11/15 –, juris.

3  Bohnert, NJW 1980, 1927 (1928); Nothacker, „Erziehungsvorrang“ und Geset-
zesauslegung im Jugendgerichtsgesetz, S. 109 ff.; Brunner/Dölling, Jugendgerichtsge-
setz, § 2 Rn. 5; Radtke, in: Joecks/Miebach, MüKoStGB, § 10 Rn. 1.

4  BT-Drs. 1/4437, S. 3.
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gen, sodass die Prüfung der Strafbarkeit auch für Jugendliche und Heran-
wachsende anhand der allgemeinen Tatbestände zu erfolgen hat. Lediglich 
die Verantwortlichkeit wird in § 3 JGG besonders normiert. Strafprozessual 
sind in den §§ 33 ff. JGG Spezialvorschriften enthalten. Darüber hinaus sind 
wiederum die Vorschriften der StPO heranzuziehen.

Es stellt sich die Frage, ob die Strafbarkeitsprüfung von Julia und Andreas 
tatsächlich genauso vorgenommen werden sollte wie bei Erwachsenen oder 
ob die Besonderheiten der jugendstrafrechtlichen Regelungsmaterie bei der 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften zu beachten sind. Der vorliegende 
Sachverhalt legt die Idee der Berücksichtigung jugendtypischer Besonderhei-
ten nahe. Jugendliche bzw. Heranwachsende und Erwachsene befinden sich 
in verschiedenen Lebensphasen und unterscheiden sich in ihren typischen 
Denk- und Verhaltensweisen.5 Sie durchleben einen Reifungsprozess viel-
schichtiger Art. Bereits die entwicklungstypischen Besonderheiten junger 
Menschen und der oftmals damit einhergehende unterschiedliche Bedeu-
tungsgehalt von jugendlichem und erwachsenem Verhalten6 geben Anlass für 
eine zwischen jungen Menschen und Erwachsenen differenzierende straf-
rechtliche Handhabung. Die jugendliche Lebensrealität weist zudem eine 
stärkere Nähe zu bestimmten Delikten auf, weshalb eine Gleichbehandlung 
jugendlichen und erwachsenen Verhaltens eine größere Straftatbegehungs- 
und Strafverfolgungswahrscheinlichkeit für junge Menschen nach sich zieht.7 
Dies bringt ein erhöhtes Risiko dysfunktionaler Sanktionsfolgen mit sich, die 
gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden vor dem Hintergrund des 
Ziels der künftigen Legalbewährung tunlichst zu vermeiden sind.8 

Auch der Gesetzgeber hat nun zumindest an einer Stelle das Bedürfnis der 
Beachtung jugendtypischer Besonderheiten erkannt und mit dem Gesetz zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder in § 176 Abs. 2 StGB eine 
einschränkende Regelung normiert.9 Danach kann das Gericht von Strafe 
absehen, „wenn zwischen Täter und Kind die sexuelle Handlung einver-
nehmlich erfolgt und der Unterschied sowohl im Alter als auch im Entwick-
lungsstand oder Reifegrad gering ist, es sei denn, der Täter nutzt die fehlende 
Fähigkeit des Kindes zur sexuellen Selbstbestimmung aus“.

Trotz der sehr begrüßenswerten Intention des Gesetzgebers, auf das sexu-
elle Erprobungsverhalten junger Menschen Rücksicht zu nehmen10, darf 

5  Günter, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2008, 169 (172).
6  Kölbel, ZJJ 2021, 40 (40 f.).
7  Kölbel, ZJJ 2021, 40 (42). 
8  Kölbel, ZJJ 2021, 40 (42). 
9  BGBl. I 2021 S. 1810.
10  BT-Drs. 19/23707, S. 38: „Für das ungestörte Durchlaufen der einzelnen Ent-

wicklungsphasen ist es wichtig, dass dem Kind beziehungsweise Jugendlichen ein 
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nicht übersehen werden, dass die Befassung des Gesetzgebers mit den ent-
wicklungstypischen Besonderheiten junger Menschen und der daraus resul-
tierenden Frage nach einer differenzierenden strafrechtlichen Handhabung 
einen absoluten Ausnahmefall und nicht die gewünschte Regel darstellt.11 
Die Straftatbestände des StGB gelten über den Mechanismus des § 2 Abs. 2 
JGG altersübergreifend und demnach gleichermaßen für Jugendliche bzw. 
Heranwachsende und Erwachsene. Genauso verhält es sich hinsichtlich der 
endlosen neu geschaffenen Strafbarkeitserweiterungen. Allerdings unterbleibt 
insoweit fast immer eine Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit der über 
§ 2 Abs. 2 JGG automatisch eintretenden Mitbetroffenheit junger Menschen. 
Auch im Strafprozessrecht und im Sanktionenrecht, insbesondere bei der 
Einführung der Neuregelungen zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, 
ist diese Problematik virulent.12 Jugendspezifische Besonderheiten befinden 
sich im Gesetzgebungsprozess nach wie vor in einem „toten Winkel“. Dass 
der Gesetzgeber mit der Neuregelung in § 176 Abs. 2 StGB ein Bedürfnis 
nach der Berücksichtigung jugendspezifischer Besonderheiten zwar im 
Grundsatz anerkennt, sich aber trotzdem nicht umfassend mit der Thematik 
beschäftigt und die Erkenntnis, dass eine äußerst vage Ermessensregelung 
wie § 176 Abs. 2 StGB zwar ein erster Ansatz ist, aber doch deutlich hinter 
dem wünschenswerten Maß an Berücksichtigung der jugendlichen Besonder-
heiten zurückbleibt, macht eine eingehende Befassung mit dem Grundsatz 
der jugendgemäßen Auslegung erforderlich. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zunächst das hier vertretene 
jugendspezifische teleologische Trennungsmodell und das Einheitsmodell 
gegenübergestellt, um im Verlauf der Arbeit die Vorzugswürdigkeit des ers-
ten Ansatzes zu demonstrieren. Nach dem Einheitsmodell sind die allgemei-
nen Vorschriften gleichermaßen auf Jugendliche bzw. Heranwachsende und 
Erwachsene anzuwenden, es sei denn, es ist im JGG ausdrücklich etwas an-
deres normiert. Demgegenüber sind nach dem jugendspezifischen teleologi-
schen Trennungsmodell, also dem Grundsatz der jugendgemäßen Auslegung, 
bei der Anwendung der allgemeinen Vorschriften stets der empirisch erfass-
bare Teil  der sozialen Realität junger Menschen und die Leitgedanken des 
JGG zu berücksichtigen. Dies betrifft sowohl die materielle als auch die 
prozessuale Prüfung sowie die im Jugendstrafrecht anwendbaren StGB-

Freiraum sexueller Selbsterprobung mit (annähernd) Gleichaltrigen verbleibt. Eine 
Bestrafung solcher Fälle würde jedoch darauf hinauslaufen, für die sexuelle Entwick-
lung wichtige Handlungen zu kriminalisieren und damit die vom Gesetzgeber an sich 
gewünschte Möglichkeit des Kindes zur ungestörten Ausbildung der sexuellen Selbst-
bestimmung zu konterkarieren“.

11  Eine genaue Analyse der Thematik findet sich bei Kölbel, ZJJ 2021, 40 (41 f.).
12  Kölbel, ZJJ 2021, 40 (42). 


